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 Veröffentlicht am 17.11.1966

Norm

EKHG §11 Abs1 B1

Rechtssatz

Die Fortbewegungsgeschwindigkeit einer Kolonne von fünfzig bis siebzig km/h kann auch im Fall einer

Schnellbremsung die Annahme einer außergewöhnlichen Betriebsgefahr nicht rechtfertigen.
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